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Sozialausschuss 09.11.2021 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:
Anfrage: Zahlung von Beiträgen in die Arbeitslosenversicherung beim „Budget für Arbeit“

Fragen/Begründung:

Der Gesetzgeber hat mit dem Bundesteilhabegesetzes (BTHG) das „Budget für Arbeit“ eingeführt. Die Zielsetzung, mit
diesem Instrument den Übergang von der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erleichtern, wird begrüßt. Allerdings
sieht es ausdrücklich vor, dass keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung erfolgen. 

Dies hat folgende Benachteiligungen zur Folge: 

1. Wird das Arbeitsverhältnis, aus welchen Gründen auch immer, beendet, steht der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter
kein Anspruch auf ALG 1 zu.

 Das Bundesministerium für Arbeit hat auf Anfrage dazu geantwortet, dass dieser Personengruppe ja das
Rückkehrrecht in die WfbM frei steht.

2. Während der Corona-Pandemie führte der fehlende Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung
dazu, dass Menschen, die das Budget für Arbeit in Anspruch nahmen, keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld
hatten.

3. Anspruchsberechtigte Beschäftigte von WfbM sind aufgrund dieser Benachteiligung nicht bereit, einen Antrag auf
das „Budget für Arbeit“ zu stellen, was ihre Chancen auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
deutlich reduziert

Hierzu stellen wir folgende Fragen:

1. Wie bewertet die Verwaltung diesen Sachverhalt?

2. Sieht die Verwaltung Möglichkeiten dieses Problem zu lösen?

3. Wie bewertet die Verwaltung das Förderprogramms „Arbeit inklusiv“ in Baden-Württemberg, welches für einen Teil
der WfbM-Beschäftigten, die auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln, eine vollumfängliche
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ermöglicht? 

4. Wäre der LVR in der Lage, einen ähnlichen Weg wie in Baden-Württemberg zu gehen und Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zu fördern?

Ralf Klemm

öffentlich



Anlagen:

· Anschreiben an das Bundesarbeitsministerium
· Antwort des Bundesarbeitsministeriums 
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1. Für die Arbeitsverhältnisse dieser Personengruppe (nach einem Wechsel auf den all¬
gemeinen Arbeitsmarkt), für die eine wesentliche Behinderung nach §§ 53 ff. SGB XII
vorliegt, werden keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bezahlt, weil der Ge¬
setzgeber davon ausgeht, dass ein grundsätzliches Rückkehrrecht in die WfbM be-

, steht.

2. Die Arbeitsagenturen verweigern den Menschen aus einer WfbM bei einer Vermitt¬
lung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt die Gleichstellung, weil nach Auffassung der
Behörde nach § 156 Abs. 3 SGB IX kein reguläres Arbeitsverhältnis zustande kommt.

Aus beiden Konflikten ergeben sich für den Fall einer Beschäftigung auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt deutliche Benachteiligungen für Menschen mit Behinderung, die dem Inklusi¬
onsanspruch zuwiderlaufen.

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass ein Rückkehrrecht in die WfbM besteht. Aber aus der
-Tatsache, dass auf die Versicherungsleistung (ÄLG1) und Zahlung des Arbeitslosengeldes
verzichtet wird, ergibt sich, dass ehemalige Mitarbeite innen einer WfbM gezwungen sind, in
die WfbM zurückzukehren, wenn ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
endet. Die sonst übliche Alternative, die Beschäftigungssuche mit ALG1 zu überbrücken,
besteht nicht. D.h. in der Praxis: Flat der / die Mitarbeiterin aus der WfbM „versagt , resultiert
daraus, dass die WfbM der richtige Ort für den / die Betroffene/n scheint. Aus der beruflichen
Praxis kann bestätigt werden, dass das Ende eines Arbeitsverhältnisses für Menschen mit
einem Schwerbehindertenstatus nicht zwangsläufig diesen schuldhaft zuzuschreiben ist.

Der V rweis der Arbeitsagenturen auf den § 156 Abs. 3, SGBIX, verbunden mit der Ableh¬
nung einer Gleichstellung, stellt eine massive Ungleichbehandlung dar. Der Grundsatz, dass
Menschen mit einem GdB von 30 oder 40.mit einer Gleichstellung zur Erlangung eines Ar¬
beitsplatzes rechnen können, um damit die Vermittlungsaussichten und die Unterstützungs¬
möglichkeiten nach SGB IX zu verbessern, wird hier missachtet.

Dies bedeutet eine Einschränkung von Vermittlungsperspektiven, ebenso greift weder der
besondere Kündigungsschutz nach SGB IX, § 168, noch die entsprechenden Förderinstru¬
mente. Dies führt sowohl zu Nachteilen für die Personengruppe, für die eine wesentliche
Behinderung nach §§ 53 ff. SGB XII vorliegt, sowie zu Nachteilen für einstellungsbereite Ar¬
beitgeber, weil diesen die sonst üblichen Unterstützungsleistungen verweigert werden. Das
kann nicht dem Sinne des Inklusionsanspruches entsprechen. Es kann nach unserer Auffas¬
sung auch nicht dem Anspruch des Gesetzgebers entsprechen.

3. Das dritte Konfliktfeld bezieht sich auf die Leistungsgrundlagen nach dem Budget für
Arbeit.
Um eine Förderung zu ermöglichen, z.B. in Form eines Lohnkostenzuschusses für
den Arbeit eber, ist die Antragstellung durch den / die Bewerber n erforderlich
(schon eine Flerausforderung für sich), aber gravierender ist das anscheinende Erfor-

• dernis einer umfassenden Defizitbeschreibung  Der Arbeitgeber bekommt nach SGB
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